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1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21 BauNVO)

1.2.1             0,6 maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

1.2.2             0,4 maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

1.2.3     II max. 2 Vollgeschosse zulässig

1.2.4 unterer Bezugspunkt für zulässige Wandhöhe je Parzelle

1.2.5             6,50/7,00 max. zulässige Wandhöhe in Meter

Als Wandhöhe gilt das Maß vom jeweiligen Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt
der Außenwand mit der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluß der Wand
(Attika). Messpunkt ist die Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite.
Die Höhe des Bezugspunktes kann um 0,5 m über- oder unterschritten
werden.

1.2.7     SD Satteldach

1.2.8     PD Pultdach

1.2.9     FD Flachdach

2.  PLANLICHE HINWEISE

2.1 Bestehende Flurstücksgrenze mit Grenzstein und Flurstücksnummer

2.2 Bestehende Haupt- und Nebengebäude mit Hausnummer

2.3 Höhenlinien gem. Aufmaß Coplan AG vom Okt. 2022

2.4 Nummerierung der Baugrundstücke

2.5 mögliche Wohngebäude

2.6 mögliche Garagenstandorte

2.7 Vorschlag Parzellierung

2.8 vorhandene Gehölze

2.9 Geltungsbereich der 7. Änderung

2.10 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche

Vorliegendes Deckblatt ersetzt sowohl den Ausgangsbebauungsplan vom 1996  als auch das
Deckblatt Nr. 7 zum Bebauungsplan "Falterer Berg"  für diesen Änderungs- und Erweiterungsbereich.

1.3 BAUWEISE, BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  und §§ 22 u. 23 BauNVO)

1.3.1        o offene Bauweise

1.3.2 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

1.3.3 Baugrenze

1.5 FLÄCHEN FÜR DEN VERKEHR (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.5.1       Öffentliche Verkehrsflächen

1.5.2 Straßenbegrenzungslinie

1.8  SONSTIGE FESTSETZUNGEN

1.8.1            Grenze des räumlichen Geltungsbereiches, § 9 Abs. 7 BauGB
Fl.Nr. 632/18, 646/TF, 646/3/TF, 646/6, 648, 648/1, Gmkg. Peterskirchen

1.8.2 Nutzungsschablone:

1.8.3 Maßangabe in Meter

1.8.4 Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen

1. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 NVO)

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVOWA

1.7 GRÜNFLÄCHEN

1.7.1 Öffentliche Grünflächen mit Nummerierung

1.7.2 Zu pflanzende Einzelbäume mit Festlegung des Standortes,
(geringfügige Verschiebungen möglich), öffentlich

1.7.3 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft
= Umgrenzung von Flächen zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB auf
A1: 3.116 m² auf Fl. Nr. 648/TF und 646/6/TF, Gmgk. Peterskirchen
A2: 1.063 m² auf Fl. Nr. 646/TF und 646/3/TF, Gmgk. Peterskirchen
A3: 614 m² auf Fl. Nr. 646/3/TF und 25 m² auf Fl. Nr. 646/TF , Gmgk. Peterskirchen
tatsächliche und anerkannte Flächengröße: 4.818 m²

1.7.4 baurechtliche Ausgleichsfläche für vorliegendes Deckblatt Nr. 9
A3: 614 m² auf Fl. Nr. 646/3/TF, Gmgk. Peterskirchen
25 m² auf Fl. Nr. 646/TF, Gmgk. Peterskirchen

1.7.5 private Ökokontofläche
A1: 3.116 m² auf Fl. Nr. 648/TF und 646/6/TF, Gmgk. Peterskirchen
A2: 1.063 m² auf Fl. Nr. 646/TF und 646/3/TF, Gmgk. Peterskirchen

1.7.6 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Gehölzhecken aus Heistern und
Sträuchern auf mind. 2/3 der Länge der gekennzeichneten Fläche.

1.7.7 Privater Grünstreifen, Mindestbreite 3,0 m; hier sind keine Anlagen, auch keine 
baurechtlich genehmigungsfreien Anlagen lt. BayBo zulässig.
Ausnahme: Stützmauern gem. Ziff. 3.6
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Deckblatt Nr. 7 zum Bebauungsplan "Falterer Berg"  für diesen Änderungs- und Erweiterungsbereich.

3. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

3.1 BEBAUUNGSPLAN UND GRÜNORDNUNGSPLAN
Die grünordnerischen Festsetzungen sind im Bebauungsplan beeinhaltet.

3.2 GELTUNGSBEREICH
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erstreckt sich auf die Fl.Nrn. 632/18, 
646/TF, 646/3/TF, 646/6, 648, 648/1, Gmkg. Peterskirchen

3.3 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Das Bebauungsplangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt

3.4 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

3.4.1 Geschossflächenzahl GFZ = max. 0,60
3.4.2 Grundflächenzahl GRZ = max. 0,40
3.4.3 Anzahl der Vollgeschosse: max. II
3.4.4 Max. zulässige Wandhöhe gemäß Planeintrag (Nutzungsschablone).

Für die Ermittlung der zulässigen Wandhöhen wird ein unterer Bezugspunkt in Form der Angabe 
eines Normalhöhennullpunktes (NHN) festgesetzt.
Als Wandhöhe gilt das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Aussenwand mit 
der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Wand (OK-Attika).
Die Höhe des Bezugspunktes kann um 0,5 m über- oder unterschritten werden.

3.4.5 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von Garagen und Stellplätzen mit ihren
Zufahrten sowie von Nebengebäuden im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 v. Hundert überschritten 
werden (§ 19 Abs. 4 Bau NVO).

3.4.6 Je Einzelhaus sind max. zwei Wohneinheiten, je Doppelhaushälte max. eine Wohneinheit zulässig.
Dies gilt auch bei einer späteren Teilung der Parzellen.

3.5 GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

3.5.1 Max. zulässige traufseitige Wandhöhe bei Sattel- und Pultdach: 6,50 m, bei Flachdach: 7,00 m
3.5.2 bei Satteldächern ist eine Dachneigung von 20° bis  30 ° zulässig
3.5.3 bei Pultdächern ist eine Dachneigung von 5° bis 10° zulässig
3.5.4 bei Flachdächern ist eine Dachneigung von 0° bis 5° zulässig
3.5.5 Dachdeckung bei Pultdächern und Flachdächern: Foliendach oder Blecheindeckung (aus mattem 

Blech) sowie verglaste Teilbereiche
3.5.6 Die eingetragene Firstrichtung gilt als Vorschlag. Eine abweichende Firstrichtung ist zulässig, soweit 

dies innerhalb der Baugrenzen möglich ist.
3.5.7 Zulässig sind Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Photovoltaikanlagen zur

Stromerzeugung bei gleicher Neigung wie die Dachfläche. Bei Flachdächern ist eine max. Neigung der
Solarkollektoren von max. 30° Grad und max. Höhe von 80 cm ab der Dachhaut zulässig. 
Freistehende Anlagen sind unzulässig.

3.6 HÖHENLAGE DER GEBÄUDE, AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

3.6.1 Stützelemente/-mauern an den Grundstücksgrenzen sind bis zu 1,50 m Höhe zulässig. Als unterer
Bezugspunkt gilt das Urgelände.

3.6.2 Stützmauern in Form von Absturzsicherungen und zur Geländegestaltung innerhalb der Grundstücke
sind bis zu einer Höhe von 1,50 m bei Parzellen 1 bis 4, bei Parzelle 5 in Teilbereichen von max. 15 %
der Gesamtgrundstücksfläche bis 2,50 m zulässig. Als unterer Bezugspunkt gilt das Urgelände.

3.6.3 Stützmauern bei Garagenzufahrten:
Sofern Garagen an der Grundstücksgrenze errichtet werden, dürfen im Bereich der Garagenzufahrten
Stützmauern errichtet werden. Auf Stützmauern dürfen Zäune nach den Regeln der Ziff. 3.8 errichtet
werden. Die Stützmauern dürfen von der Straßenkante bis zur Vorderkante der jeweiligen Garage
ausgeführt werden. Die Oberkante der Stützmauer darf im Bereich der Zufahrt max. 0,20 m über OK
Erschließungsstraße liegen.

3.6.4    Die Stützmauern dürfen aus Naturstein, Beton oder Gabionen ausgeführt werden.
3.6.5 An-/Auffüllungen sind bei Parzellen 1 bis 4 bis zu einer Höhe von 1,50 m, bei Parzelle 5 in
 Teilbereichen von max. 15 % der Gesamtgrundstücksfläche bis 2,50 m zulässig.

3.7 NEBENGEBÄUDE, STELLPLÄTZE UND GARAGEN

3.7.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen gem. Art. 57 BayBO sind auch
außerhalb der Baugrenzen zulässig.

3.7.2 Abweichend zur Garagen- und Stellplatzsatzung der Stadt Eggenfelden gilt:
Je Wohneinheit sind mind. 2 Stellplätze nachzuweisen.

3.7.3 Stauraum- und Stellplatzflächen sowie Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger Bauweise 
(Schotter, Schotterrasen, Splitt, Rasen-Pflaster, Rasengittersteine, Rasenfugensteine o. ä.) zu 
erstellen. Bituminös befestigte Zufahrten sind unzulässig.

3.7.4 Keller- oder Tiefgaragen sind zulässig.
3.7.5 Bei Garagenzufahrten mit Gefälle zur öffentlichen Verkehrsfläche hin ist eine Wasserrinne mit 

Anschluss an die Grundstücksentwässerung zu erstellen, so dass vom Grundstück kein Wasser auf 
die öffentlichen Erschließungsflächen fließen kann. Diese ist in den jeweiligen Bauanträgen 
darzustellen.

3.8 EINFRIEDUNGEN

3.8.1 Im gesamten Geltungsbereich sind Einzäunungen der Parzellen aus sockellosen Holz-, Gitter- oder
 Drahtzäunen mit max. 1,60 m Höhe zulässig. 15 cm Bodenfreiheit zur Unterkriechbarkeit für Kleintiere
 ist zu gewährleisten. Als unterer Bezugspunkt gilt das fertige Gelände.
3.8.2 Mauern und Gabionenwände sind als Einfriedung unzulässig. Einlagen von Gewebe- oder 

Kunststoffstreifen oder -folien in Zaunelemente sind nicht zulässig.

3.9 GRÜNORDNUNG

3.9.1 Öffentliche Grünflächen
Die öffentlichen Grünflächen werden nach Planzeichen festgesetzt. Die öffentliche Grünfläche öG1 ist

 mit dichtem Bewuchs zu bepflanzen. Nadelgehölze in öffentlichen Grünflächen sind unzulässig.
3.9.2 Private Grünflächen

Private Grünflächen sind gärtnerisch zu gestalten. Je 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein 
hochwüchsiger heimischer Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen und zu unterhalten.

3.9.3 Umsetzung, Pflanzenqualität, Mindestpflanzgrössen:
Die Grünflächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu 
sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der 
jeweiligen Gebäude fertig zu stellen.
Die Pflanzqualität für Pflanzungen muss den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baum-
schulen (BdB) entsprechen.
Die Mindestpflanzgrössen der im Plan dargestellten Einzelbäume, Heister und Sträucher sind im 
Folgenden angegeben; es bedeuten: H=Hochstamm, Sol.=Solitär, Hei.=Heister, Str.=Strauch, 3xv=3 x
verpflanzt, Stu=Stammumfang in cm, o.B./m.B. = ohne/mit Wurzelballen.
Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte von Bäumen sind durch geeignete Maßnahmen dauerhaft 
gegen Befahren zu sichern. Zur ausreichenden Versorgung mit Wasser und Nährstoffen ist je 
Einzelbaum im Straßenbereich ein Baumbewässerungsset einzubauen.

3.9.4 Auswahlliste für Bäume:
Mindestpflanzgröße: Hochstamm, 3xv, Stammumfang 14-16 cm, Heister, 2xv, 125-150 cm
Großkronige Einzelbäume:
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Quercus robur - Stiel-Eiche
Tilia cordata  - Winter-Linde
Klein- und mittelkronige Einzelbäume
Acer campestre - Feld-Ahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Cercidiphyllum japonicum - Judasblattbaum
Malus sylvestris - Wild-Apfel
Prunus avium - Vogel-Kirsche
Prunus avium `Plena` - gefüllte Vogel-Kirsche
Prunus padus - gewöhnliche Traubenkirsche
Pyrus calleryana "Chanticleer" - Chin. Wildbirne

Aufgrund
- § 2 Abs. 1 Satz 1, §§ 9 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB),
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung-BauNVO),
- Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung-GO),
- Art. 81 und 6 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und
- der §§ 9 und 11 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege

(Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG) in Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes über den Schutz der Natur,
die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz-
BayNatSchG),

erlässt die Stadt Eggenfelden die 9. Änderung des Bebauungsplans “Falterer Berg” als Satzung:

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplans “Falterer Berg” ist die
Planzeichnung M 1:1.000 vom __.__.____ maßgebend.

§ 2
Bestandteile der Satzung

Die 9. Änderung des Bebauungsplans “Falterer Berg” besteht aus:

3. Der Planzeichnung M 1:1.000 vom __.__.____ und den planlichen und textlichen Festsetzungen samt
 Hinweisen und
4. der Begründung mit Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung vom __.__.____.

§ 3
Inkrafttreten

Die 9. Änderung des Bebauungsplans “Falterer Berg” tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
in Kraft.

Eggenfelden, __.__.____
Stadt Eggenfelden

Martin Biber
1. Bürgermeister

Prunus padus gewöhnliche Traubenkirsche
Pyrus calleryana "Chanticleer" - Chin. Wildbirne
Juglans regia - Walnuss
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia - Eberesche
Obstbäume in Sorten

3.9.5 Auswahlliste für Sträucher:
Mindestpflanzgröße: v. Str, ohne Ballen, Höhe 60-100 cm
Acer campestre - Feld-Ahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Corylus avellana - Hasel
Cornus mas - Kornellkirsche
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Rosa canina - Hunds-Rose
Rosa majalis - Zimt-Rose
Prunus spinosa - Schlehe

3.9.6 Ausgleichsfläche A1:
Umwandlung von Intensivgrünland G11 durch Pflanzung von Heistern und Sträuchern in mesophile 
Gebüsche/Hecken mit Saumbereichen B112
· abschnittsweise 2- bis 3-reihige Gehölzpflanzung aus Heistern und Sträuchern auf mind. 2/3 der

 Länge der gekennzeichneten Fläche, Einzellänge mind. 15 m
· Pflanzung in Gruppen zu mind. 5-7 einer Art
· Reihenabstand 1 m, Abstand in der Reihe 1,5 m, Reihen diagonal versetzt
· Heisteranteil ca. 5 %, Heister einzeln eingestreut
· es ist ausschließlich authochtones Pflanzmaterial aus dem Vorkommensgebiet 6.1 -

 Alpenvorland, Teriäres Hügelland, Schotterplatten und schwäbisch-bayerische
 Jungmoränenlandschaft zu verwenden

· die geplanzten Hecken sind in den ersten 7 Jahren vor Wildverbiss zu schützen
· Mähen des Saumbereiches 1 x Jahr (Breite ca. 2 m), das Mähgut kann auf der Fläche verbleiben

3.9.7 Ausgleichsflächen A2 und A3:
Umwandlung von Intensivgrünland G11 in mäßig, extensiv genutztes artenreiches Grünland G212
Entwicklungs- und Erhaltungspflege GE214-GE6510
· Abziehen des Oberbodens im Mittel 5-10 cm auf der gesamten dargestellten Fläche
· Ansaat mit autochthner Regio-Saatgutmischung für artenreiches Grünland G212, RSM Regio 16

 (Herkunftsregion: Unterbayerische Hügel- und Plattenregion)
· in den ersten zwei Jahren ist ein Schröpfschnitt durch 3-malige Mahd durchzuführen
· anschließend zweimalige Mahd / Jahr: Schnitt: 15.06.-10.07., 2. Schnitt 01.09.-30.09.

 (optimal in 1. Septemberhälfte)
· kein Einsatz von organischen oder mineralischen Düngemitteln, Kalkung, chem.

 Pflanzenschutzmittel sowie Bioziden
· Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Keine Mulch- bzw. Schlegelmahd, kein Einsatz von

 Schlegel-/Kreiselmähern
· beim Auftreten von Problemunkräutern oder Neophyten Pflege in Abstimmung mit der unteren

 Naturschutzbehörde anpassen
· Änderungen von den planlichen und textlichen Vorgaben sind im Einvernehmen mit der unteren

 Naturschutzbehörde grundsätzlich möglich
· erwarteter Entwicklungszeitraum 20 Jahre
· für die Ausgleichsfläche A3 ist ein Vertrag über die Sicherstellung von Flächen für Maßnahmen

 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und die Bestellung einer
 beschränkt persönlichen Dienstbarkeit abzuschließen

3.10 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN UND SONSTIGE FESTSETZUNG

3.10.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen im Plan festgesetzt.
3.10.2 Abweichend zu den Regelungen der BayBO werden zur Ermittlung der Abstandsflächen und 

Grenzabstände jeweilige Höhenbezugspunkte über NHN festgesetzt.
3.10.3 Für Garagen und Nebengebäude wird abweichend zu den Regelungen der BayBO als neue 

Geländeoberfläche die Straßenhöhe im Bereich der gemeinsamen Grundstücksgrenzen festgesetzt.
Die Länge dieser neuen Geländeoberfläche umfasst die Tiefe der Zufahrt und die Tiefe der Garage, 
maximal jedoch eine Länge von 18,0 m.

3.10.4 Ausgehend von dieser neuen Geländeoberfläche darf die traufseitige Wandhöhe von Garagen und 
Nebengebäuden entlang der Grenzen im Mittel maximal 3,0 m betragen.

3.10.5 Je Parzelle ist zur naturnahen Nutzung von Regenwasser eine Regenwasserzisterne mit mind. 3 m³
 Speichervolumen zu errichten.

3.11 IMMISSIONSSCHUTZ

3.11.1 Schlaf- und Kinderzimmer (alle Parzellen)
Zum Öffnen eingerichtete Fenster und Türen von Schlaf- und Kinderzimmern sind grundsätzlich auf 
einer von der Bundesstraße B20 abgewandten Fassadenseite (Nord- oder Ostfassade) zu orientieren,
sowie mit einer fensterunabhängigen und ausreichend dimensionierten Lüftungsanlage (ausreichende
Luftwechselzahl) auszustatten, sodass ein zwingendes Öffnen der Fenster und/oder Türen für 
Belüftungszwecke nicht notwendig ist.
Anmerkung: die Schalldämmung von Fenstern ist nur dann voll wirksam, wenn die Fenster 
geschlossen sind. Selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern ist ein ungestörter Schlaf häufig nicht 
mehr möglich. Von dieser Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen des
Einzelbaugenehmigungsverfahrens nachgewiesen wird, dass durch die Straßenverkehrs-
lärmimmissionen an den für Schlaf dienenden Aufenthaltsräumen, nachts ein Beurteilungspegel bei 
geöffnetem Fenster von 45 dB(A) nicht überschritten wird.

3.11.2 Parzellen 3 und 5
Ist eine natürliche Belüftung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 nur über die 
lärmzugewandten westlichen und südlichen Fassadenseiten möglich, müssen diese grundsätzlich mit
einer fensterunabhängigen, ausreichend dimensionierten Lüftungseinrichtung ausgestattet werden, 
sodass ein Öffnen der Fenster für Belüftungszwecke nicht zwingend notwendig ist.

3.11.3 Parzellen 1, 2 und 4
Ist eine natürliche Belüftung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 nur über die 
lärmzugewandten westlichen und südlichen Fassadenseiten möglich, wird empfohlen diese mit einer 
fensterunabhängigen, ausreichend dimensionierten Lüftungseinrichtung auszustatten, sodass ein 
Öffnen der Fenster für Belüftungszwecke nicht zwingend notwendig ist.

3.11.4 Frei- und Außenwohnbereiche Erdgeschoss (Parzellen 3 und 5)
Schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen) die im Anschluss an die westlichen 
und/oder südlichen Fassaden entstehen, sind durch vorgehängte Glasfasaden, Glaselemente oder 
andere gleichwertige bauliche Lärmschutzmaßnahmen so abzuschirmen, dass der tagsüber (6-22Uhr)
geltende Orientierungswert, Tag = 55 dB (A) nach DIN 18005 in 2 m über der Mitte der als Frei- oder 
Außenwohnbereich genutzten Fläche eingehalten wird. Alternativ können diese Frei- und 
Außenwohnbereiche im Anschluss an die östlichen und/oder nördlichen Fassaden entstehen.

3.11.5 Frei- und Außenwohnbereiche Erdgeschoss (Parzellen 1, 2, 4)
Es wird empfohlen schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen) die im Anschluss
an die westlichen und/oder südlichen Fassaden entstehen, durch vorgehängte Glasfassaden, 
Glaselemente oder andere gleichwertige bauliche Lärmschutzmaßnahmen abzuschirmen. Alternativ 
sollten diese Frei- und Außenwohnbereiche im Anschluss an die östlichen und/oder nördlichen 
Fassaden entstehen.

3.11.6 Frei- und Außenwohnbereiche Obergeschoss (Parzellen 1, 2, 3 und 5)
Schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche (z. B. Balkone) die im Anschluss an die westlichen 
und/oder südlichen Fassaden entstehen, sind durch vorgehängte Glasfasaden, Glaselemente oder 
andere gleichwertige bauliche Lärmschutzmaßnahmen so abzuschirmen, dass der tagsüber (6-22Uhr)
geltende Orientierungswert, Tag = 55 dB (A) nach DIN 18005 in 2 m über der Mitte der als Frei- oder 
Außenwohnbereich genutzten Fläche eingehalten wird. Alternativ können diese Frei- und 
Außenwohnbereiche im Anschluss an die östlichen und/oder nördlichen Fassaden entstehen.

3.11.7 Frei- und Außenwohnbereiche Obergeschoss (Parzelle 4)
Es wird empfohlen schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche (z. B. Balkone) die im Anschluss an
die westlichen und/oder südlichen Fassaden entstehen, durch vorgehängte Glasfassaden, 
Glaselemente oder andere gleichwertige bauliche Lärmschutzmaßnahmen abzuschirmen. Alternativ 
sollten diese Frei- und Außenwohnbereiche im Anschluss an die östlichen und/oder nördlichen 
Fassaden entstehen.

3.11.8 Gültig für alle Bereiche mit Wohn- und/oder Büronutzung
Bei der Errichtung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Büroräume, 
Aufenthaltsräume etc.) ist durch den Bauherrn ein Nachweis der Anforderungen der DIN 4109 zu 
erbringen. Der Nachweis ist nach der jeweils bauaufsichtlich eingeführten Fassung der DIN 4109 zu 
führen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens der Genehmigungsbehörde vorzulegen.

4. TEXTLICHE HINWEISE

4.1 Vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt wird generell empfohlen, bei erforderlichen Aushubarbeiten 
das anstehende Erdreich von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei 
offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist das Landratsamt
bzw. das Wasserwirtschaftsamt zu informieren.

4.2 Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrisionsschutzklasse III nach DIN  55928-8 bzw.
die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: "lang") nachv  DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine 
entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen.

4.3 Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild abfließendem 
Oberflächenwasser gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 
37 WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden.

4.4 Das anfallende Niederschlagswasser, insbesondere von Dach- und unverschmutzten Hofflächen,  ist 
soweit es nach Boden- beschaffenheit möglich ist, auf dem Grundstück über ausreichend zu  
dimensionierende Versickerungsflächen (Grünflächen oder Mulden) zu versickern. Einer direkten 
Regenwasserversickerung ist grundsätzlich eine Vorreinigung (Absetzschacht, -teich, -becken bzw. 
Bodenfilter) vorzuschalten. Bei Planung oder Bau von Anlagen zur Niederschölagswasserbeseitigung
ist ggf. das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" zu
beachten. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die 
technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische
Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten. Bei der Beseitigung von
Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die Anforderungen der 
ATV-Merkblätter A 138 und M 153 einzuhalten. Die Versickerung ist nachzuweisen.

4.5 Für Gründungen von Gebäuden oder sonstigen Bauteilen, welche in das Grundwasser reichen ist ein 
Wasserrechtsverfahren erforderlich. Die Grundwasserstände dürfen nicht zum Nachteil Dritter 
beeinflusst werden. Entsprechende Antragsunterlagen sind beim Landratsamt einzureichen.
Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Einzelheiten sind
rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt, Sachgebiet Wasserrrecht abzusprechen.

4.6 Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanäle sind in unterirdischer Bauweise und
im Bereich privater Erschließungsflächen bzw. Wege zu verlegen. Ein Mindestabstand der Leitungen 
zu den festgesetzten Baumstandorten von 2,50 m ist durch den jeweiligen Spartenträger in jedem Fall
einzuhalten. Ist dieser aufgrund des begrenzten Erschliessungsraumes in Teilbereichen nicht 
möglich, so sind durch die Spartenträger geeignete Schutzmassnahmen  (vgl. Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Versorgungsleitungen, Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen) vorzusehen. Zu beachten sind die Hinweise im “Merkblatt über Bäume, unterirdische
Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag. Hinsichtlich der in den angegebenen 
Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung 
wird durch die Bayernwerk Netz GmbH aufmerksam gemacht, dass Pläne für Bau- und 
Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt 
insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, 
Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade und Fischgewässer und Aufforstungen.
Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich.
Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder 
Grünstreifen ohne Baumbestand möglich.
Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue 
erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der 
Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und 
Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden 
können.
Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen:
Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen 
Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen 
Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde) abzustecken.
Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu 
stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden 
können.
Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme, welche bis 
mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung ist 
nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hinweis an die Bauherren in der Begründung 
aufzunehmen.
Je nach Leistungsbedarf könnte die Errichtung einer neuen Transformatorenstation im 
Planungsbereich sowie das Verlegen zusätzlicher Kabel erforderlich werden. Für die 
Transformatorenstation benötigen wir, je nach Stationstyp ein Grundstück mit einer Größe zwischen 18
qm und 35 qm, das durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu den Gunsten der 
Bayernwerke zu sichern ist.
Bereits bei Baubeginn der ersten Gebäude muss verbindlich gewährleistet sein, dass die Bayernwerke
über die Stationsgrundstücke verfügen können. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte Verkehrsflächen
vorhanden sein, die von LKW mit Tieflader befahren werden können.
Das “Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“ ist zu beachten. Die “Sicherheitshinweise für 
Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ sind zu beachten.

4.7 Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden und vor Ort nicht
wieder zu verwendenden  Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und Einbringen von Materialien in 
eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell- rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzrechts 
einzuhalten. Insbesondere ist nur Bodenmateriel zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewertung 
der BBodSchutzV (bei Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 70 % davon) nicht 
überschreitet. Die Vorschriften des BBodSchV in der aktuell gültigen Fassung sind zu beachten. Des 
weiteren muss die Kombinationseignung von zu verwertendem Bodenmaterial mit dem Boden der 
Verwertungsfläche nach DIN 19731 gegeben sein. Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 
3.3 mit einer Zwischenbegrünung tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Ölrettich, Senf 
oder Raps bzw. frosthartem Inkarnatklee oder Winterraps anzusäen. Bei sämtlichen 
Oberbodenarbeiten ist die jeweils gültige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten für 
vegetationstechnische Zwecke - zu verwenden.

4.8 Forstwirtschaft:
Die vom angrenzenden Wald ausgehenden Immissionen, insbesondere durch Waldarbeiten sind zu 
dulden. Waldarbeiten dürfen an Werktagen (incl. Samstagen) von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr durchgeführt
werden.
Da der Baumfallabstand 20 m beträgt und die Bäume am Waldrand bis zu 35 m Höhe aufweisen, wird
eine Dachstuhlverstärkung empfohlen.

4.9 Solaranlagen / PV-Anlagen:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verschattung der Anlagen durch den Wald zu dulden ist.

4.10 Denkmalpflege:
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs.
1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 
unterliegen.

4.11 Deutsche Telekom Technik GmbH:
Es wird die Bitte geäußert bei der Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese 
Telekommunikationslinien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. Es wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Versorgung des 
Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung
möglich ist. Beantragt wird daher Folgendes sicherzustellen:

- dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine ungehinderte,
unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist,

- dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau
und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt.

- Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan
aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der Telekom abzustimmen hat, damit
Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. 
rechtzeitig eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahme wird eine Vorlaufzeit von 6 Monaten

benötigt.
- In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für

die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u. a.
Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

4.12 Vodafone GmbH:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern 
sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich 
werden, wird benötigt mindestens drei Monate vor Baubeginn einen Auftrag an TDR-SBayern. 
de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen 
Arbeiten durchführen zu können.

"FALTERER BERG"

MASSTAB 1:1000

ÜBERSICHTSLAGEPLAN-BEBAUUNGSPLAN,  M = 1 : 2000
AUSSCHNITT AUS DEM RECHTSWIRKSAMEN

BEBAUUNGSPLAN "FALTERER BERG"
INCL. DECKBLATT NR. 7

DECKBLATT NR. 9
ZUM BEBAUUNGSPLAN

DECKBLATT NR. 9 ZUM
BEBAUUNGSPLAN "FALTERER BERG"

AutoCAD SHX Text
890 QM

AutoCAD SHX Text
617 QM

AutoCAD SHX Text
719 QM

AutoCAD SHX Text
451 QM

AutoCAD SHX Text
2130 QM

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BP 5 446,20

AutoCAD SHX Text
BP 4 448,50

AutoCAD SHX Text
BP 3+2 447,00

AutoCAD SHX Text
Ga

AutoCAD SHX Text
Ga

AutoCAD SHX Text
Ga

AutoCAD SHX Text
A1 3.116 m²

AutoCAD SHX Text
A2 1.063 m² m²

AutoCAD SHX Text
Ga

AutoCAD SHX Text
ZUM REGENRÜCKHALTEBECKEN

AutoCAD SHX Text
Ga

AutoCAD SHX Text
A3 639 m²m²

AutoCAD SHX Text
BP 1 451,50

AutoCAD SHX Text
öG1

AutoCAD SHX Text
öG2

AutoCAD SHX Text
MAX. GRUND-

AutoCAD SHX Text
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

AutoCAD SHX Text
MAX. ANZAHL DER VOLL- GESCHOSSE

AutoCAD SHX Text
FLÄCHENZAHL

AutoCAD SHX Text
MAX. GESCHOSS-

AutoCAD SHX Text
FLÄCHENZAHL

AutoCAD SHX Text
WANDHÖHE

AutoCAD SHX Text
BAUWEISE

AutoCAD SHX Text
DACHFORM

AutoCAD SHX Text
BP 1-5

AutoCAD SHX Text
A1, A2, A3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Ga

AutoCAD SHX Text
öG 1 / 2

AutoCAD SHX Text
EGGENFELDEN

AutoCAD SHX Text
Planungen und Gegebenheiten kann

AutoCAD SHX Text
Gepr.

AutoCAD SHX Text
Bea.

AutoCAD SHX Text
HÜ

AutoCAD SHX Text
Planung nicht geändert werden.

AutoCAD SHX Text
Ohne unsere Zustimmung darf die

AutoCAD SHX Text
Für die Planung behalten wir uns

AutoCAD SHX Text
keine Gewähr übernommen werden.

AutoCAD SHX Text
alle Rechte vor.

AutoCAD SHX Text
URHEBERRECHT:

AutoCAD SHX Text
Für nachrichtlich übernommene

AutoCAD SHX Text
NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN:

AutoCAD SHX Text
aus Zeichnungen und Text abge-

AutoCAD SHX Text
aus den amtlichen Karten noch

AutoCAD SHX Text
Bodenbeschaffenheit können weder

AutoCAD SHX Text
die Untergrundverhältnisse und die

AutoCAD SHX Text
Aussagen über Rückschlüsse auf

AutoCAD SHX Text
leitet werden.

AutoCAD SHX Text
liche Vermessungsgenauigkeit).

AutoCAD SHX Text
erfolgte am .............. (keine amt-

AutoCAD SHX Text
gungstechnischen Einrichtungen

AutoCAD SHX Text
ten sowie der ver- und entsor-

AutoCAD SHX Text
der topographischen Gegebenhei-

AutoCAD SHX Text
Ergänzungen des Baubestandes,

AutoCAD SHX Text
UNTERGRUND:

AutoCAD SHX Text
ERGÄNZUNGEN:

AutoCAD SHX Text
Zwecke nur bedingt geeignet.

AutoCAD SHX Text
nahme für ingenieurtechnische

AutoCAD SHX Text
nerisch interpoliert. Zur Höhenent-

AutoCAD SHX Text
1:1000. Zwischenhöhen sind zeich-

AutoCAD SHX Text
stab 1:5000 auf den Maßstab

AutoCAD SHX Text
erischen Höhenflurkarte vom Maß-

AutoCAD SHX Text
Vergrößert aus der amtlichen bay-

AutoCAD SHX Text
HÖHENSCHICHTLINIEN:

AutoCAD SHX Text
GEOBASISDATEN:

AutoCAD SHX Text
Eigentumsnachweis nicht geeignet

AutoCAD SHX Text
Darstellung der Flurkarte als

AutoCAD SHX Text
verwaltung 2023

AutoCAD SHX Text
 c Bayerische Vermessungs-

AutoCAD SHX Text
Geä.   Anlass          von

AutoCAD SHX Text
HG

AutoCAD SHX Text
REG.-BEZIRK:

AutoCAD SHX Text
AUFGESTELLT

AutoCAD SHX Text
STADT:

AutoCAD SHX Text
LANDKREIS:

AutoCAD SHX Text
23-94

AutoCAD SHX Text
Tel: 09422/805450, Fax: 09422/805451

AutoCAD SHX Text
Elsa-Brändström-Strasse 3, 94327 Bogen

AutoCAD SHX Text
info@la-heigl.de | www.la-heigl.de

AutoCAD SHX Text
Der Satzungsbeschluss zum 9. Deckblatt wurde am ................ gem. §  Satzungsbeschluss zum 9. Deckblatt wurde am ................ gem. § Satzungsbeschluss zum 9. Deckblatt wurde am ................ gem. §  zum 9. Deckblatt wurde am ................ gem. § zum 9. Deckblatt wurde am ................ gem. §  9. Deckblatt wurde am ................ gem. § 9. Deckblatt wurde am ................ gem. §  Deckblatt wurde am ................ gem. § Deckblatt wurde am ................ gem. §  wurde am ................ gem. § wurde am ................ gem. §  am ................ gem. § am ................ gem. §  ................ gem. § ................ gem. §  gem. § gem. §  § § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt ortsüblich bekannt gemacht. Das Deckblatt  bekannt gemacht. Das Deckblatt bekannt gemacht. Das Deckblatt  gemacht. Das Deckblatt gemacht. Das Deckblatt  Das Deckblatt Das Deckblatt  Deckblatt Deckblatt mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in  Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in  wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in  seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in  diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in  Tag zu den üblichen Dienststunden in Tag zu den üblichen Dienststunden in  zu den üblichen Dienststunden in zu den üblichen Dienststunden in  den üblichen Dienststunden in den üblichen Dienststunden in  üblichen Dienststunden in üblichen Dienststunden in  Dienststunden in Dienststunden in  in in der Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt  Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt  zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt  jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt  Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt  bereitgehalten und über dessen Inhalt bereitgehalten und über dessen Inhalt  und über dessen Inhalt und über dessen Inhalt  über dessen Inhalt über dessen Inhalt  dessen Inhalt dessen Inhalt  Inhalt Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft  Verlangen Auskunft gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft Verlangen Auskunft gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft  Auskunft gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft Auskunft gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft  gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft gegeben. Das Deckblatt ist damit in Kraft  Das Deckblatt ist damit in Kraft Das Deckblatt ist damit in Kraft  Deckblatt ist damit in Kraft Deckblatt ist damit in Kraft  ist damit in Kraft ist damit in Kraft  damit in Kraft damit in Kraft  in Kraft in Kraft  Kraft Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  3 S. 1 und 2 sowie Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs.  S. 1 und 2 sowie Abs. S. 1 und 2 sowie Abs.  1 und 2 sowie Abs. 1 und 2 sowie Abs.  und 2 sowie Abs. und 2 sowie Abs.  2 sowie Abs. 2 sowie Abs.  sowie Abs. sowie Abs.  Abs. Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  215 BauGB wurde in der Bekanntmachung 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung  BauGB wurde in der Bekanntmachung BauGB wurde in der Bekanntmachung  wurde in der Bekanntmachung wurde in der Bekanntmachung  in der Bekanntmachung in der Bekanntmachung  der Bekanntmachung der Bekanntmachung  Bekanntmachung Bekanntmachung hingewiesen. EGGENFELDEN, den .............................................. .............................................................................. Martin Biber (Erster Bürgermeister)

AutoCAD SHX Text
Ausgefertigt                       EGGENFELDEN, den .............................................. .............................................................................. Martin Biber (Erster Bürgermeister)

AutoCAD SHX Text
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit  § 3 Abs. 1 BauGB mit § 3 Abs. 1 BauGB mit  3 Abs. 1 BauGB mit 3 Abs. 1 BauGB mit  Abs. 1 BauGB mit Abs. 1 BauGB mit  1 BauGB mit 1 BauGB mit  BauGB mit BauGB mit  mit mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des 9.  Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des 9. Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des 9.  und Anhörung für den Vorentwurf des 9. und Anhörung für den Vorentwurf des 9.  Anhörung für den Vorentwurf des 9. Anhörung für den Vorentwurf des 9.  für den Vorentwurf des 9. für den Vorentwurf des 9.  den Vorentwurf des 9. den Vorentwurf des 9.  Vorentwurf des 9. Vorentwurf des 9.  des 9. des 9.  9. 9. Deckblatts in der Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom  in der Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom in der Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom  der Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom der Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom  Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom Fassung vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom  vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom  05.03.2024 hat in der Zeit vom 05.03.2024 hat in der Zeit vom  hat in der Zeit vom hat in der Zeit vom  in der Zeit vom in der Zeit vom  der Zeit vom der Zeit vom  Zeit vom Zeit vom  vom vom 22.03.2024 bis 22.04.2024 stattgefunden.  Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  der Behörden und sonstigen Träger der Behörden und sonstigen Träger  Behörden und sonstigen Träger Behörden und sonstigen Träger  und sonstigen Träger und sonstigen Träger  sonstigen Träger sonstigen Träger  Träger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des  1 BauGB für den Vorentwurf des 1 BauGB für den Vorentwurf des  BauGB für den Vorentwurf des BauGB für den Vorentwurf des  für den Vorentwurf des für den Vorentwurf des  den Vorentwurf des den Vorentwurf des  Vorentwurf des Vorentwurf des  des des Deckblatts in der Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom  in der Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom in der Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom  der Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom der Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom  Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom Fassung vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom  vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom  05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom 05.03.2024 erfolgte ebenfalls vom  erfolgte ebenfalls vom erfolgte ebenfalls vom  ebenfalls vom ebenfalls vom  vom vom 22.03.2024 bis 22.04.2024. Zu dem Entwurf des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024  dem Entwurf des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024 dem Entwurf des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024  Entwurf des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024 Entwurf des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024  des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024 des 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024  9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024 9. Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024  Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024 Deckblattes in der Fassung vom 30.07.2024  in der Fassung vom 30.07.2024 in der Fassung vom 30.07.2024  der Fassung vom 30.07.2024 der Fassung vom 30.07.2024  Fassung vom 30.07.2024 Fassung vom 30.07.2024  vom 30.07.2024 vom 30.07.2024  30.07.2024 30.07.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß   die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß   Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß   und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß   sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß   Träger öffentlicher Belange gemäß  Träger öffentlicher Belange gemäß   öffentlicher Belange gemäß  öffentlicher Belange gemäß   Belange gemäß  Belange gemäß   gemäß  gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................ bis .................. beteiligt. Der Entwurf des Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde  Entwurf des Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde Entwurf des Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde  des Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde des Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde  Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde Deckblattes in der Fassung vom ...................... wurde  in der Fassung vom ...................... wurde in der Fassung vom ...................... wurde  der Fassung vom ...................... wurde der Fassung vom ...................... wurde  Fassung vom ...................... wurde Fassung vom ...................... wurde  vom ...................... wurde vom ...................... wurde  ...................... wurde ...................... wurde  wurde wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  Abs. 2 BauGB in der Zeit vom Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  2 BauGB in der Zeit vom 2 BauGB in der Zeit vom  BauGB in der Zeit vom BauGB in der Zeit vom  in der Zeit vom in der Zeit vom  der Zeit vom der Zeit vom  Zeit vom Zeit vom  vom vom ................ bis .................. im Internet veröffentlicht und öffentlich  bis .................. im Internet veröffentlicht und öffentlich bis .................. im Internet veröffentlicht und öffentlich  .................. im Internet veröffentlicht und öffentlich .................. im Internet veröffentlicht und öffentlich  im Internet veröffentlicht und öffentlich im Internet veröffentlicht und öffentlich  Internet veröffentlicht und öffentlich Internet veröffentlicht und öffentlich  veröffentlicht und öffentlich veröffentlicht und öffentlich  und öffentlich und öffentlich  öffentlich öffentlich ausgelegt. Die Stadt Eggenfelden hat mit Beschluss des Bau- und  Stadt Eggenfelden hat mit Beschluss des Bau- und Stadt Eggenfelden hat mit Beschluss des Bau- und  Eggenfelden hat mit Beschluss des Bau- und Eggenfelden hat mit Beschluss des Bau- und  hat mit Beschluss des Bau- und hat mit Beschluss des Bau- und  mit Beschluss des Bau- und mit Beschluss des Bau- und  Beschluss des Bau- und Beschluss des Bau- und  des Bau- und des Bau- und  Bau- und Bau- und  und und Umweltausschusses vom ............ das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1  vom ............ das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1 vom ............ das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1  ............ das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1 ............ das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1  das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1 das 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1  9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1 9. Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1  Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1 Deckblatt gemäß § 10 Abs. 1  gemäß § 10 Abs. 1 gemäß § 10 Abs. 1  § 10 Abs. 1 § 10 Abs. 1  10 Abs. 1 10 Abs. 1  Abs. 1 Abs. 1  1 1 BauGB in der Fassung vom ................... als Satzung beschlossen. EGGENFELDEN, den ............................................ .............................................................................. Martin Biber (Erster Bürgermeister)

AutoCAD SHX Text
Der Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023  Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023 Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023  und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023 und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023  Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023 Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 24.10.2023  hat in der Sitzung vom 24.10.2023 hat in der Sitzung vom 24.10.2023  in der Sitzung vom 24.10.2023 in der Sitzung vom 24.10.2023  der Sitzung vom 24.10.2023 der Sitzung vom 24.10.2023  Sitzung vom 24.10.2023 Sitzung vom 24.10.2023  vom 24.10.2023 vom 24.10.2023  24.10.2023 24.10.2023 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. BauGB die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. die Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  Änderung des Bebauungsplanes mittels 9. Änderung des Bebauungsplanes mittels 9.  des Bebauungsplanes mittels 9. des Bebauungsplanes mittels 9.  Bebauungsplanes mittels 9. Bebauungsplanes mittels 9.  mittels 9. mittels 9.  9. 9. Deckblatt beschlossen.  Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.10.2023 ortsüblich bekannt  Aufstellungsbeschluss wurde am 26.10.2023 ortsüblich bekannt Aufstellungsbeschluss wurde am 26.10.2023 ortsüblich bekannt  wurde am 26.10.2023 ortsüblich bekannt wurde am 26.10.2023 ortsüblich bekannt  am 26.10.2023 ortsüblich bekannt am 26.10.2023 ortsüblich bekannt  26.10.2023 ortsüblich bekannt 26.10.2023 ortsüblich bekannt  ortsüblich bekannt ortsüblich bekannt  bekannt bekannt gemacht. 

AutoCAD SHX Text
ROTTAL-INN

AutoCAD SHX Text
NIEDERBAYERN

AutoCAD SHX Text
NOV./DEZ' 23

AutoCAD SHX Text
FL.NR.:

AutoCAD SHX Text
GEMARKUNG:

AutoCAD SHX Text
PETERSKIRCHEN

AutoCAD SHX Text
632/18, 646/TF, 646/3/TF

AutoCAD SHX Text
HG

AutoCAD SHX Text
Vorentwurf

AutoCAD SHX Text
646/6, 648, 648/1 

AutoCAD SHX Text
NOV./DEZ' 23

AutoCAD SHX Text
05.03.24

AutoCAD SHX Text
HG

AutoCAD SHX Text
Entwurf

AutoCAD SHX Text
30.07.24


	Pläne und Ansichten
	23-94 DB 9 B-GOP Falterer Berg_240820-B-GOP


